
BEBAUUNGSPLAN NR. 16 „WERK GENDORF”
8. ÄNDERUNG „BARDENSULZ”

GEMEINDE BURGKIRCHEN A.D.ALZ - LANDKREIS ALTÖTTING
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C) Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung

Das Bauland ist als Industriegebiet (GI) im Sinne des § 9 BauNVO festgesetzt. Die 
zulässige Art der baulichen Nutzung richtet sich nach den Vorschriften für 
Industriegebiete gemäß § 9 BauNVO.

2. Maß der baulichen Nutzung
2.1. Grundflächenzahl

Zulässig ist eine Grundflächenzahl von max. 0,80.

2.2. Baumassenzahl
Zulässig ist eine Baumassenzahl von max. 9,0.

3. Bauweise
Abweichend von § 22 Abs. 2 der BauNVO sind in der offenen Bauweise Gebäude mit
einer Länge von mehr als 50 m zulässig.

E) Verfahrensvermerke
1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 11.06.2013 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den 

Aufstellungsbeschluss für die 8. Änderung des Bebauungsplanes beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 10.09.2015 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Der Öffentlichkeit hat durch öffentliche ortsübliche Bekanntmachung vom 07.09.2020 
und durch Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde die Gelegenheit erhalten 
sich in der Zeit von 08.09.2020 bis 08.10.2020 über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Entwicklung des 
Gebietes in Betracht kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Bebauungsplanänderung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zu informieren und sich hierzu zu 
äußern.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Nachricht vom  
08.09.2020 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 
BauGB unterrichtet und aufgefordert, sich bis 08.10.2020 zur Bebauungsplanänderung 
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB zu äußern.

4. Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 02.03.2021 wurde vom 
Gemeinderat in der Sitzung am 09.03.2021 gebilligt.

5. Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 02.03.2021 wurde mit 
der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 18.03.2021 bis 27.04.2021 öffentlich ausgelegt und auf der Homepage der 
Gemeinde veröffentlicht.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Nachricht vom  
18.03.2021 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB aufgefordert, bis 27.04.2021 zur 
Bebauungsplanänderung Stellung zu nehmen.

7. Der Gemeinderat hat am 15.06.2021 in öffentlicher Sitzung die im Beteiligungsverfahren
eingegangenen Stellungnahmen mit-, gegen- sowie untereinander abgewogen und den 
hiernach geänderten Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 08.06.2021 
gebilligt.

8. Infolge der Vereinigung der zuvor separaten Bauleitplanverfahren, namentlich der 8., 
10. und 11. Änderungen, sowie der damit einhergehenden Generalüberarbeitung hat 
der Gemeinderat am ............................. in öffentlicher Sitzung den neugefassten 
Entwurf mitsamt der Begründung in der Fassung vom ............................. gebilligt.

Burgkirchen a.d.Alz, den ............................. (Siegel)

..........................................................................................................
Claudia Hausner
Zweite Bürgermeisterin

9. Die Veröffentlichung des geänderten Entwurfes des Bebauungsplans in der Fassung 
vom ............................. fand gemäß §§ 4a Abs. 3 i.V.m. 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
.............................bis ............................. statt.
Die Internetseite, unter der die geänderten Planunterlagen eingesehen werden konnten,
die Dauer der Veröffentlichungsfrist, Angaben zu verfügbaren Arten umweltbezogener
Informationen und die alternativen Einsichts- und Erörterungsmöglichkeiten wurden am
............................. ortsüblich bekannt gemacht und die Bekanntmachung zusätzlich im
Internet eingestellt.

Burgkirchen a.d.Alz, den .............................  (Siegel)

..........................................................................................................
Claudia Hausner
Zweite Bürgermeisterin

10. Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange zum 
geänderten Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ...................... gemäß §§
4a Abs. 3 i.V.m. 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom.................... bis 
..................... .

Burgkirchen a.d.Alz, den .............................  (Siegel)

..........................................................................................................
Claudia Hausner
Zweite Bürgermeisterin

PRÄAMBEL
Die Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz, Landkreis Altötting, erlässt aufgrund § 2 Abs. 1 sowie §§
8, 9, und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist (BauNVO), des Art. 81
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern (GO) diesen Bebauungsplan als Satzung.

6.2. Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität –
CEF-Maßnahmen
Folgende artenspezifische Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen = continuous ecological 
functionality-measures) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden 
durchgeführt. Die Maßnahmen sind vor Baubeginn umzusetzen:

CEF-1 Sicherung von Biotopbäumen
Es sind mindestens 15 Biotopbäume mit Quartierstrukturen (Baumhöhlen, tiefe Spalten, 
abstehende Rinde) im nahen Umfeld des Baugebiets zu markieren und dauerhaft zu 
sichern. Die Entfernung zum derzeitigen Standort der verloren gehenden Biotopbäume 
darf dabei 1,2 km nicht überschreiten. Die zu sichernden Biotopbäume dürfen nicht 
beleuchtet werden.

CEF-2 Künstliche Nisthilfen und Verstecke
Es sind 21 Fledermauskästen (12 Flachkästen, sechs Rundkästen und drei 
Winterquartiere) im nahen Umfeld (bis zu 1,2 km Entfernung) des Geltungsbereiches an 
Bäumen mit Exposition nach Süden oder Osten ohne Lichtstörung anzubringen. Die 
Kästen sind auf die Dauer von 10 Jahren jährlich zu kontrollieren, zu reinigen und bei 
Verlust zu ersetzen.

CEF-3 Neuanlage von sechs Eidechsen-Habitaten
Im neuzuschaffenden Waldmantel nördlich des Geltungsbereichs sind sechs 
überwinterungsfähige Ersatzhabitate in der Größe von je ca. 3 x 6 m anzulegen. Die 
Gestaltung der Eidechsenburgen sieht folgende Habitat-Requisiten vor:

- Auf einer Fläche von ca. 2 x 3 m ist ca. einen Meter tief Bodenaushub vorzunehmen. 
Der Bodenaushub kann am nördlichen Grubenrand abgelagert werden.

- Die entstandenen Hohlräume sind mit Wurzelstöcken (Wurzelballen nach oben) 
aufzufüllen und mit Schotter und Sand unterschiedlicher Korngrößen zu überrieseln.

- südlich vor den anzulegenden Strukturen sind sog. Sandlinsen bzw. Sandflächen zu 
schaffen.

- Die zu gestaltenden Strukturen sind möglichst vielgestaltig und nischenreich 
herzustellen, so dass sich unterschiedliche Expositionen von Südost bis West ergeben 
und ein unterschiedlicher Besonnungsgrad einstellt.

- Zusätzlich sind Asthaufen auf den Habitaten, bestehend aus Stamm- und Totholzteilen, 
zu errichten.

7.       Ökologische Baubegleitung und Monitoring
Die Umsetzung der oben genannten Maßnahmen ist vorab mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen und dann von einer ökologischen Bauaufsicht durch 
ein Fachbüro (Biologen, Landschaftsplaner o. ä.) zu begleiten und zu dokumentieren. 
Die entsprechenden Protokolle sind regelmäßig an die UNB weiterzuleiten.

8.       Immissionsschutz

e) Sind einer Anlage mehrere Teilflächen zuzuordnen, so ist der Nachweis für die 
Teilflächen gemeinsam zu führen, d. h. es erfolgt eine Summation der zulässigen 
Immissionskontingente aller zur Anlage gehörigen Teilflächen (Summation).

f) Die Relevanzgrenze nach Kapitel 5 der DIN 45691 wird ausgeschlossen.
g) Es ist nachzuweisen, dass an Büroräumen und anderen schutzbedürftigen Räumen in 

den angrenzenden Industrieflächen innerhalb des Bebauungsplans Nr. 16 „Werk 
Gendorf“ die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Industriegebiete eingehalten 
werden.

h) Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen 
Aufenthaltsräumen (Büroräume) sind technische Vorkehrungen nach der DIN 4109 
1:2018 „Schallschutz im Hochbau“ gegenüber dem Außenlärm vorzusehen.

i) Die im Immissionsgutachten verwendeten Technischen Regelwerke (z.B. DIN-Normen) 
sind zur jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz, Abteilung 
IV / Bauverwaltung, Max-Planck-Platz 5, 84508 Burgkirchen zu den üblichen 
Öffnungszeiten ausgelegt.

j) Für das jeweilige Bauvorhaben ist im Rahmen der Antragsstellung, im 
Einzelbaugenehmigungsverfahren oder bei Nutzungsänderungen, ein Nachweis über 
die Einhaltung der festgesetzten Emissionskontingente auf Grundlage der DIN 
45691:2006-12 zu führen und der Genehmigungsbehörde vorzulegen.

D) Textliche Hinweise
1. Ver- und Entsorgungsanlagen

Alle erforderlichen Ver- und Entsorgungsunternehmen sind über die Ausweisung des 
Baugebietes zu informieren. Maßnahmen sind ggf. rechtzeitig zu koordinieren.

2. Niederschlagswasser
Nach der Entwässerungssatzung der Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz vom 16.11.2012
(EWS) dürfen Niederschlagswässer nur in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet 
werden, wenn eine Versickerung oder anderweitige Beseitigung von 
Niederschlagswasser nicht ordnungsgemäß möglich ist.
Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades ist eine breitflächige Versickerung des 
Niederschlagswassers über eine belebte Oberbodenschicht nur begrenzt möglich. 
Aufgrund der vorhandenen Belastung des Bodens mit per- und polyfluorierten 
Chemikalien (PFC), insbesondere Perfluoroctansäure (PFOA), ist eine linienhafte / 
linienförmige Versickerung z. B. mittels Mulden-Rigolen und Rigolen nur im 
Ausnahmefall vorzuziehen. Dieser Ausnahmefall liegt nur vor, wenn sichergestellt 
werden kann, dass keine vermehrte Auswaschung bzw. Mobilisierung von PFOA durch 
die Versickerung stattfindet, z. B. wenn im Bereich der Versickerung nur unbelastete 
Bodenmaterialien eingebaut werden bzw. verbleiben. In allen sonstigen Fälle wird 
gesammeltes Niederschlagswasser in den vorhandenen Werkskanal, zusammen mit 
dem Kühlwasser, eingeleitet und von dort direkt in die Alz abgeleitet; laut Angaben der 
Firma InfraServ ist eine ausreichende Kapazität vorhanden.

Je nach Menge und Verschmutzungsgrad könnte vor Einleitung in den Werkskanal eine 
Rückhaltung bzw. eine Vorreinigung des Niederschlagswassers notwendig sein. Bei der 
Ableitung des Niederschlagswassers sind die Anforderungen der einschlägigen Regeln 
und Richtlinien einzuhalten (z. B. TRENOG, TRENGW, DWA-M 153, DWA-A 117 und 
DWA-A 138).

Die Errichtung einer Eigengewinnungsanlage zur Regenwassernutzung ist nach der 
Verordnung über „Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser 
(AVBWasserV) dem Wasserversorgungsunternehmen zu melden.

3. Schutz vor Oberflächen- und Grundwasser
Bei Starkregenereignissen, die aufgrund des Klimawandels voraussichtlich an 
Häufigkeit und Intensität zunehmen werden, besteht grundsätzlich immer die Gefahr 
von Überflutungen durch wild abfließendes Oberflächenwasser, sowie das Auftreten 
von Schlammabfluss und Erosionen.

Es liegt in der Verantwortung des Bauherrn sich ausreichend gegen eindringendes 
Oberflächen- und Grundwasser zu schützen, und Vorkehrungen zur 
Schadensreduzierung und Schutzmaßnahmen vor Personenschäden vorzunehmen, 
einschließlich des Abschlusses einer Elementarschadensversicherung.

Es wird empfohlen, die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses mindestens 25 cm 
über der Straßenoberkante der jeweiligen Zufahrtsstraße auf Höhe der Gebäude zu 
legen, und die Gebäude bis zu dieser Kote wasserdicht zu errichten (z. B. 
wasserundurchlässige Keller, Kelleröffnungen, Lichtschächte und -gräben, Zugänge, 
Tiefgaragenzufahrten und Installationsdurchführungen). Für mehr Information, siehe die 
Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums. 

Bei Eingriffen in den Wasserhaushalt (z. B. Absenkungen während der Baumaßnahme, 
oder Umleitung des abfließenden Oberflächenwassers durch den neuen Baukörper) 
sind entsprechende wasserrechtliche Erlaubnisse zu beantragen, und § 37 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (Veränderungen des Wasserabflusses) zu berücksichtigen.

4. Boden und Altlasten
Das gesamte Plangebiet liegt in einem Bereich mit per- und polyfluorierten Chemikalien 
(PFC), insbesondere Perfluoroctansäure (PFOA), stark belasteten Bodenschichten. Es 
wird empfohlen, in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde (Landratsamt 
Altötting) und dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein frühzeitig Möglichkeiten einer 
Verwendung bzw. Verwertung von ausgehobenen Böden auf den Grundstücken zu 
prüfen bzw. prüfen zu lassen. Es wird darauf hingewiesen, dass Bodenumlagerungen
und Bodeneinbauten möglicherweise baugenehmigungspflichtig sind.

Weitere Details sind aus der Detailuntersuchung der PFOA-Belastung in Boden und 
Grundwasser im Bereich Gendorf der ERM GmbH vom 12. Dezember 2018 bzw. dem 
jeweils aktuellen Rahmenkonzept für Bodenmanagement und Bodensanierung für den 
Chemiepark Gendorf bzw. einer mit der unteren Bodenschutzbehörde allgemein 
gültigen vereinbarten Vorgehensweise zu entnehmen.

5. Bodendenkmalpflegerische Belange
Es wird darauf hingewiesen, dass nach Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes 
(BayDSchG), archäologische Bodenfunde sowie Bodendenkmäler, die bei den 
Bauarbeiten zu Tage treten, der gesetzlichen Meldepflicht unterliegen und dem 
Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des 
Landratsamtes Altötting unverzüglich zu melden sind.

6. Umsetzung der Grünordnungsplanung
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswege, Ausgabe 2013, zu beachten.

Es ist sicherzustellen, dass durch Baum- und Strauchpflanzungen oder andere 
Maßnahmen am Grundstück, der Bau, die Änderung, die Überwachung und der 
Unterhalt von Ver- und Entsorgungsleitungen o. ä. nicht behindert werden.

7. Bahnstrecken
Das Plangebiet liegt in der Nähe der von Bahnstrecken und Werksgleisen.

Immissionen
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 
(insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug, 
Bremsstaub, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.). Gegen die 
vom Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls im Rahmen 
der Bebauung von Seiten des Bauherrn geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. 
vorzunehmen.

Oberleitung
Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Oberleitungsanlage der Bahn. 
Auf die Gefahren durch die 15.000 V Spannung der Oberleitung und die hierzu 
einzuhaltenden Bestimmungen wird hingewiesen.

Bauten nahe der Bahn
Das Planen, Errichten und Betreiben baulicher Anlagen hat nach den anerkannten 
Regeln der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, technischen 
Bedingungen und einschlägigen Regelwerke zu erfolgen. Der Eisenbahnbetrieb darf 
weder behindert noch gefährdet werden.

Bei der Ausführung von Bauvorhaben ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der 
Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken 
verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer 
Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom 
Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.
Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, 
so ist mit der DB Netz AG eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die 
mindestens 4 Wochen vor Kranaufstellung bei der DB Netz AG zu beantragen ist. Auf 
eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen.

4. Grünordnung
4.1 Anlage von Grünflächen

Alle nicht befestigten privaten Grundstücksflächen sind als Wiesen- oder Rasenflächen 
bzw. gärtnerisch gestaltete Flächen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Hälfte 
der anzulegenden Grünflächen ist mit heimischen Sträuchern oder Bäumen II/III. 
Ordnung zu bepflanzen. Die in der Pflanzliste genannten Mindestgrößen sind zu 
beachten. Ausgefallene Pflanzungen sind in der gleichen Mindestgröße zu ersetzen. 
Die Gehölzpflanzungen, welche im angrenzenden Waldbereich durchgeführt werden, 
sind nicht anrechenbar.

Pflanzliste Sträucher Pflanzqualität: Str. 2xv., o.B., 100-150 cm
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Salix caprea Sal-Weide
Sambucus nigra Holunder
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Pflanzliste Bäume II./III.Ordnung Pflanzqualität H 3xv mB. 14-16 cm
Acer campestre Feld-Ahorn
Sorbus aucuparia Eberesche
Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere

4.2 Stellplätze
Stellplätze sind aus wasserdurchlässigen Materialien herzustellen, soweit sie nicht für 
das Abstellen von Gefahrguttransportern dienen.

5. Ausgleich
Zur Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft werden Ausgleichsflächen 
festgesetzt (§ 1 a Abs. 3 BauGB). Die nachstehenden Ausgleichsmaßnahmen sind 
verbindlich.

Ausgleichsfläche 1
(Flur Nr. 1227/T, Gmkg. Perach, Gem. Perach, Fläche: 76.174 qm)

Herstellungsmaßnahmen Nord: Auf umgebrochenem, gefrästem Boden sind 
standortgerechte, heimische Bäume (Rot-Buche, Berg-Ahorn, Hainbuche, Stieleiche, 
Ulme, Vogelkirsche, Tanne, Lärche oder ähnliche) zu pflanzen. Der Laubbaumanteil 
muss dabei mind. 70 % betragen. Entlang der östlichen Begrenzung der 
Aufforstungsfläche sind ab der Grenze ein vier Meter breiter Krautsaum und im 
Anschluss ein sechs Meter breiter Strauchmantel aus standortgerechten, heimischen 
Sträuchern anzulegen. Südlich des bestehenden Feldweges bis zur Hangkante ist ein 
zusätzlicher zehn Meter breiter Strauchsaum anzulegen, der mit heimischen 
Laubbäumen II. Ordnung zu durchsetzen ist. Der Bereich südlich des Feldweges ist bis 
zu einem Abstand von 40 Metern zur östlichen Grundstücksgrenze nur mit winterkahlen 
Bäumen zu bepflanzen.

Herstellungsmaßnahmen Süd: Es sind standortgerechte, heimische Bäume 
anzupflanzen. Der Anteil an Laubbäumen muss dabei mind. 70 % betragen, hiervon 
mind. die Hälfte Rot-Buche. Nadelgehölze dürfen nur Tannen, Kiefern und Lärchen 
sein. Entlang der nördlichen und der östlichen Begrenzung der Aufforstungsfläche sind 
zunächst ein vier Meter breiter Krautsaum und dann im Anschluss ein sechs Meter 
breiter Strauchmantel aus heimischen Sträuchern anzulegen. Dann folgt ein 
zusätzlicher zehn Meter breiter Strauchsaum, der mit heimischen Laubbäumen II. 
Ordnung zu durchsetzen ist. Der Bereich bis zu einem Abstand von 40 Metern zur 
östlichen Grundstücksgrenze ist nur mit winterkahlen Bäumen zu bepflanzen. Es darf 
ausschließlich gebietseigenes Pflanzgut (entsprechend der forstlichen Wuchsbezirke 
für Baumarten, die dem Forstvermehrungsgutgesetz FoVG unterliegen bzw. der 
Vorkommens-gebiete gem. § 40 BNatSchG für alle anderen Gehölze) verwendet 
werden.

Unterhaltungspflege: Die Fläche ist vom Eigentümer naturnah zu unterhalten. Die 
Verwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln, Pestiziden oder Dünger (Gülle, 
Festmist oder mineralischer Dünger) ist nicht gestattet. Die Aufforstung ist sachgemäß 
zu pflegen und vor Schäden, einschließlich Wildverbiss, zu schützen. Bei größeren 
Ausfällen ist ausreichend nachzupflanzen.

Flur Nr. 1227/T, Gemarkung Perach, Gmd. Perach, Lkr. Altötting; o. M.

Unterhaltungspflege: Der Einsatz von Kalkung, Dünger, chemischen 
Pflanzenschutzmitteln und Pestiziden ist nicht gestattet. Bodenverdichtungen sind zu 
vermeiden.

Pflanzliste

5.2.2 Entwicklung eines naturnahen Waldmantels
Zwei Drittel der bestehenden Hainbuchen entlang der B20 sind zu entfernen. Die in der 
nachfolgenden Pflanzliste aufgeführten Gehölze sind gemäß ihrem Anteil vierreihig im 
Pflanzabstand von 1,5 m und einem Reihenabstand von 2 m gruppenweise zu je 3-5-7 
Stück je Art zu pflanzen (Gesamtanzahl 900 Stück). Die Pflanzung ist mit einem 
Verbissschutzzaun (unter Einbeziehung der Waldanpflanzung) zu schützen.

Die sachgerechte Umsetzung der Herstellungsmaßnahmen ist durch eine fachlich 
geschulte Person zu dokumentieren und bei der unteren Naturschutzbehörde 
anzuzeigen.

Entwicklungspflege: Die Pflanzung ist fünf Jahre lang einmal jährlich auszumähen. Im 
weiteren Verlauf sind Gehölze, die dem Entwicklungsziel entgegenwirken, zu entfernen. 
Geschnittenes Holz ist auf der Fläche zu belassen. Der Einsatz von Dünger, 
chemischen Pflanzenschutzmitteln und Pestiziden ist nicht gestattet. Ausgefallene 
Gehölze sind zu ersetzen.

Unterhaltungspflege: Der Einsatz von Dünger, chemischen Pflanzenschutzmitteln und 
Pestiziden ist nicht gestattet.

Pflanzliste: Es dürfen ausschließlich gebietseigene Gehölze gem. der 
Forstvermehrungsgut-Herkunftsgebietsverordnung (FoVHgV) bzw. des Vorkommensge-
biets 6.1 (sofern die Gehölze nicht dem FoVHgV unterliegen) verwendet werden.

5.2.3 Entwicklung eines artenreichen Krautsaums
Herstellungsmaßnahmen: Auf einem zwei Meter breiten, fein gefrästen Bereich entlang 
der äußeren Grenze des Waldmantels ist gebietseigenes Saatgut für artenreiche 
Säume des Ursprungsgebiets 16 (Unterbayerische Hügel- und Plattenregion) 
anzusäen. Das Saatgut ist anzuwalzen und darf nicht eingearbeitet werden. Bei einer 
Bestandshöhe des Krautsaums von 25 cm ist eine Schröpfmahd durchzuführen. 
Aufkommender Ampfer ist ausstechen. Im Herbst ist eine Mahd durchzuführen mit einer 
Abfuhr des Mähgutes nach 1-3 Tagen Liegezeit.

Die sachgerechte Umsetzung der Herstellungsmaßnahmen ist durch eine Fachperson 
zu dokumentieren und bei der unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen.

Entwicklungsmaßnahmen: Eine Mahd des Krautsaums ist einmal jährlich im Herbst 
(nicht vor dem 1. September) durchzuführen mit Abfuhr des Mähgutes nach 1-3 Tagen 
Liegezeit. Dabei ist immer ein anderes Fünftel der Fläche stehen zu lassen. Jährliche 
Ampferkontrolle bzw. Ausstechen des Ampfers durchführen bis dieser ausbleibt. 
Aufkommende Neophyten wie z. B. Indisches Springkraut durch gezielte Mahd bei einer
Bestandshöhe von ca. 50 cm bekämpfen. Die Ansaatflächen sind jährlich auf ihr 
Entwicklungspotenzial zu kontrollieren. Sollte sich die Fläche nicht artenreich entwickeln
ist eine Nachsaat durchzuführen.

Unterhaltungspflege: Der Krautsaum ist jährlich einmal im Herbst (ab 1. September) zu 
mähen. Dabei ist immer ein anderes Fünftel der Fläche stehen zu lassen.

Ausgleichsfläche 3
(Flur Nr. 660 (T), 12.969 qm, 624/2, 542 qm und 633/3, 140 qm, Gmkg. Wald a.d.Alz, 
Gem. Garching a.d.Alz)

Herstellungsmaßnahmen: Es sind standortgerechte, heimische Bäume mit einem
Laubbaumanteil von mind. 70 % (z. B. Schwarz-Erle, Grau-Erle, Silber-Weide,
Berg-Ahorn, Hainbuche, Flatter-Ulme, Wildkirsche) zu pflanzen. Entlang der Ostgrenze
ist ein ca. sieben Meter breiter Strauchsaum incl. Krautsaum und entlang der
Südwestgrenze zum Bahngelände ein 15 Meter breiter Strauchsaum mit geringem
Anteil an Kleinbäumen incl. einem zwei Meter breitem Krautsaum anzulegen.

Unterhaltungspflege: Die Fläche ist vom Eigentümer naturnah zu unterhalten. Die 
Verwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln oder Dünger (Gülle, Festmist oder 
mineralischer Dünger) ist nicht gestattet.

Ausgleichsfläche 4 (Flur Nr. 877 (T), Gemarkung Unterkastl, Gem. Kastl, Lkr. Altötting, 
7.200 qm)

Herstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Auf der Fläche ist ein naturnaher 
standortgerechter Mischwald aus den Arten Rot-Buche, Berg-Ahorn, Spitz-Ahorn, 
Grau-Erle, Hainbuche, Stieleiche, Ulme, Vogelkirsche, Tanne, Lärche mit einem 
Laubbaumanteil von mind. 70 % zu pflanzen. Entlang der nördlichen und westlichen 
Begrenzung der Aufforstungsfläche ist ein 15 Meter breiter, stufig aufgebauter Waldrand 
aus standortgerechten, heimischen Sträuchern mit einem geringen Anteil Bäumen II. 
Ordnung und inkl. einem zwei Meter breitem Krautsaum anzulegen.

Pflegemaßnahmen: Die Fläche ist vom Eigentümer naturnah zu unterhalten. Die 
Verwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln, Pestiziden oder Dünger (Gülle, 
Festmist und mineralischer Dünger) ist nicht gestattet. Die Aufforstung ist 
sachgemäß zu pflegen und vor Schäden, einschließlich Wildverbiss, zu schützen. Bei 
größeren Ausfällen ist ausreichend nachzupflanzen.

Flur Nr. 877 (T), Gemarkung Unterkastl, Gem. Kastl, Lkr. Altötting; o. M.

1:10.000

Ausgleichsfläche 2
(Flur Nr. 103 (T), Gmkg. Obertürken, Gmd. Zeilarn, 18.866 qm)

5.2.1 Entwicklung eines Eichen-Hainbuchenwaldes
Herstellungmaßnahmen: Die Gehölze sind entsprechend der Angaben in der Pflanzliste 
mit einem Pflanzabstand von 1,5 m und einem Reihenabstand von 1,5 m anzupflanzen. 
Es darf nur gebietseigenes Pflanzenmaterial gem. der 
Forst-Vermehrungsgut-Herkunftsgebietsverordnung verwendet werden. Es ist ein 
Verbissschutzzaun unter Miteinbeziehung des Waldmantels herzustellen. Innerhalb der 
Pflanzung sind drei Totholzhaufen, bestehend aus borkenkäferfreiem Ast- und 
Stammmaterial, in der Mindestgröße von 2 x 2 x 1 Meter einzubringen.

Die sachgerechte Umsetzung der Herstellungsmaßnahmen ist durch eine fachlich 
geschulte Person zu dokumentieren und bei der unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen.

Entwicklungspflege: Die Pflanzung ist fünf Jahre lang einmal jährlich auszumähen. 
Ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen. Bei einer Bestandsoberhöhe von 10 m werden 
vitale Bäume der gepflanzten Baumarten im Abstand von 8 bis 10 Metern (d. h. 100 bis 
150 Bäume/Hektar) als Zukunftsbäume ausgewählt. Pro Zukunftsbaum sind 1 - 2 
Bedränger zu entfernen. Die Felder zwischen den Zukunftsbäumen bleiben unbearbeitet. 
Weitere Durchforstungsmaßnahmen in den folgenden Jahren bis zum Erreichen des 
Entwicklungsziels sind bei Bedarf durchzuführen. Nicht bedrängende Baumarten wie z. B. 
Birken oder Vogelbeeren bleiben auf der Fläche stehen.

Je Hektar sind mindestens acht Biotopbäume (Baumruinen, Kronenbruch, Höhlenbäume) 
dauerhaft zu sichern. Je Hektar sind mind. 12 Vfm stehendes und liegendes Totholz zu 
entwickeln. Die Entwicklung der für den FFH-Lebensraumtyp typischen Bodenvegetation 
ist zu fördern.

Sämtliche Pflegearbeiten sind in der brut- und aufzuchtfreien Zeit zwischen dem 1.10. und
dem 28.2. durchzuführen.

Nach Etablierung des neuen Waldes ist der Verbissschutzzaun wieder vollständig 
abzubauen und zu entfernen.

Flur Nr. 660 (T), 624/2 und 633/3, Gemarkung Wald a.d.Alz, Gem. Garching a.d.Alz,
Lkr. Altötting; o. M

Ausgleichsfläche 5  (Flur Nr. 901 (T) und 903 (T), Gmkg. Wald a.d.Alz, Gem. Garching 
a.d.Alz, 5.916 qm und Flur Nr. 896 (T), Gmkg. Wald a.d.Alz, Gem. Garching a.d.Alz, 
2.013 qm)

5.5.1 Waldrandbereich
Herstellungsmaßnahmen: Auf der forstfachlich vorbereiteten Fläche ist ein gestufter 
Waldrand, unter Verwendung von ausschließlich gebietseigenen Pflanzen der in den 
Pflanzlisten genannten Arten und Qualitäten, anzupflanzen. Die Pflanzung erfolgt im 
Dreiecksverband mit einem Pflanzabstand von 1,5 m und einem Reihenabstand von 2 
m. Es sind mindestens 3 - 5 Pflanzen einer Art in Gruppen zu pflanzen. Der Baumanteil 
im Bereich des Wandrandes soll 30 % betragen.

Je 0,5 ha ist ein Totholzhaufen (2x2x1 m), bestehend aus Stammholz und dicken Ästen, 
einzubringen.

Umliegend um die Waldränder ist ein artenreicher Waldsaum (Ursprungsgebiet des 
Saatguts: 16) anzusäen, welcher einmal jährlich ab Mitte August bis Mitte September 
gemäht werden soll. 20 % des Saumes sind an wechselnden Standorten jährlich stehen 
zu lassen.

Es sind Sträucher aus folgender Pflanzliste zu verwenden:
Qualität: v. Str, mind. 3 - 5 Triebe, 60-100 cm (oder vergleichbar, nach Verfügbarkeit)
8 % Corylus avellana Hasel
8 % Cornus sanguinea Roter Hartriegel
7 % Euonymus europaea Pfaffenhütchen
8 % Ligustrum vulgare Liguster
8 % Lonicera xylosteum Heckenkirsche
7 % Salix caprea Sal-Weide
8 % Sambucus nigra Schwarzer Holunder
8 % Viburnum lantana Wolliger Schneeball
8 % Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

Es sind Bäume aus folgender Pflanzliste zu verwenden:
Qualität: 3-jährige Pflanzen 1/2 der Größe 50-80 cm (oder vergleichbar, nach
Verfügbarkeit)
5 % Acer campestre Feld-Ahorn
5 % Malus sylvestris Wildapfel
5 % Pyrus pyraster Wildbirne
10 % Prunus avium Vogel-Kirsche
5 % Sorbus aucuparia Eberesche

Entwicklungspflege (vier Jahre lang nach Herstellungsjahr): Die Anpflanzung ist bei 
Bedarf auszumähen. Die Grundsätze des naturnahen Waldbaus sind zu beachten. Die 
Verwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln, Pestiziden (auch bei der 
Mäusebekämpfung) oder Dünger (Gülle, Festmist und mineralischer Dünger) ist nicht 
gestattet. Alle Pflanzungen sind mit einem Wildschutzzaun zu versehen. Der Zaun ist so 
lange vorzuhalten, bis der Bewuchs eine stabile Höhe und Dichte erreicht hat (ca. 
sieben Jahre) und anschließend wieder abzubauen. Bei größeren Ausfällen ist 
ausreichend nachzupflanzen.

Unterhaltungspflege: Die Fläche ist gem. forstfachlicher Richtlinien zu durchforsten. 
Stehendes und liegendes Totholz ist auf der Fläche zu belassen. Die Durchforstungs-
maßnahmen sind dem zuständigen Revierförster anzuzeigen.

5.5.2 Waldrandbereich
Herstellungsmaßnahmen: Auf der forstfachlich vorbereiteten Fläche ist ein naturnaher 
standortgerechter Mischwald unter Verwendung von ausschließlich den in der 
nachfolgenden Pflanzliste genannten Arten und Qualitäten anzupflanzen. Verwendet 
werden dürfen nur gebietseigene Pflanzen entsprechend der forstlichen 
Herkunftsgebiete. Die Pflanzung erfolgt im Dreiecksverband mit einem Pflanzabstand 
von 1,5 m und einem Reihenabstand 2 m.

Je 0,5 ha ist ein Totholzhaufen (2x2x1 m), bestehend aus Stammholz und dicken Ästen,
einzubringen.

Es sind Bäume aus folgender Pflanzliste zu verwenden:
Qualität: 3-jährige Pflanzen ½ der Größe 50-80 cm (oder vergleichbar, nach
Verfügbarkeit)
50 % Fagus sylvatica Rot-Buche
10 % Acer platanoides Spitz-Ahorn
10 % Carpinus betulus Hainbuche
10 % Quercus robur Stiel-Eiche
10 % Tilia cordata Winter-Linde
10 % Abies alba Tanne

Entwicklungspflege (vier Jahre lang nach Herstellungsjahr): Die Anpflanzung ist bei 
Bedarf auszumähen. Die Grundsätze des naturnahen Waldbaus sind zu beachten. Die 
Verwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln, Pestiziden (auch bei der 
Mäusebekämpfung) oder Dünger (Gülle, Festmist und mineralischer Dünger) ist nicht 
gestattet. Alle Pflanzungen sind mit einem Wildschutzzaun zu versehen. Der Zaun ist so 
lange vorzuhalten, bis der Bewuchs eine stabile Höhe und Dichte erreicht hat (ca. 
sieben Jahre) und anschließend wieder abzubauen. Bei größeren Ausfällen ist 
ausreichend nachzupflanzen.

Unterhaltungspflege: Die Fläche ist gem. forstfachlicher Richtlinien zu durchforsten. 
Stehendes und liegendes Totholz ist auf der Fläche zu belassen. Die Durchforstungs-
maßnahmen sind dem zuständigen Revierförster anzuzeigen.

V-2 artenschutzfachlich angepasstes Beleuchtungskonzept
Das Beleuchtungskonzept ist zwingend artenschutzfachlichen Gesichtspunkten 
anzupassen. Die von den Beleuchtungseinrichtungen im Außenbereich ausgehende 
Streulichtwirkung ist durch entsprechende Platzierung der Lichtquellen und Anpassung 
der Lichtkegel zu minimieren. Nach oben oder seitwärts gerichtete Strahler sind nicht 
zulässig. Es dürfen ausschließlich warmweiße LED-Lampen bis maximal 3.000 Kelvin 
verwendet werden. Die Lichtpunkthöhe ist so niedrig wie möglich zu wählen.

Die Beleuchtung des Maschendrahtzauns entlang der Außengrenze des 
Geltungsbereichs ist so anzupassen, dass hiervon keine Streulichtwirkung auf den 
Forstweg bzw. den Waldrandbereich ausgeht. Die Beleuchtung ist im Bereich des 
Zauns nach unten gerichtet anzubringen.

V-3 Schaffung einer Flugschneise
Am nördlichen Rand des Geltungsbereichs bzw. entlang des neu geschaffenen 
Waldrands ist eine zehn Meter breite Flugschneise für Fledermäuse freizuhalten. Dazu 
sind innerhalb eines zehn Meter breiten Streifens südlich des neuen Waldrands (4 m 
Forstweg und 6 m innerhalb des Geltungsbereichs) auf vertikale Strukturen zu 
verzichten.

V-4 Verschluss von Höhlenbäumen
Vor der Baufeldfreimachung sind die in der saP erfassten Höhlenbäume möglichst im 
Zeitraum von Anfang bis Mitte Oktober auf Nutzer der Baumhöhlen zu kontrollieren. Es 
sind dabei folgende Schritte umzusetzen:

- Wird keine Quartiernutzung festgestellt sind alle vorhandenen Spalten und/oder 
Höhlen abzudichten. Findet dieser Kontrollschritt bereits innerhalb der möglichen 
Rodungszeiten statt (01.10. bis 28.02.) so kann der Baum auch unmittelbar gefällt 
werden.

- Wird bei der Kontrolle Anfang/Mitte Oktober eine Quartiernutzung festgestellt, so 
ist eine weitere Kontrolle vor Fällung innerhalb eines Zeitraumes nach dem 31.10. 
vorzunehmen. Im Falle, dass die Quartiere in der Zwischenzeit für die 
Wintermonate geräumt wurden, ist unmittelbar die Fällung und/oder nun eine 
Abdichtung der Strukturen durchzuführen.

- Ist das Quartier weiterhin besetzt und es handelt sich um ein Winterquartier, so ist 
ein Stammabschnitt, welcher die gesamte Höhlenstruktur umfasst, sanft zu bergen. 
Dieser Stammabschnitt ist an einem ähnlich situierten Baum außerhalb des 
Eingriffsbereiches anzubringen.

V-5 Bergung und Sicherung von wertvollen Höhlenbaum-Stammabschnitten
Bei der Rodung des Waldes sind zwei Stammabschnitte von wertvollen Höhlenbäumen 
mit Quartierstrukturen (Baumhöhlen, tiefe Spalten, abstehende Rinde) vorsichtig zu 
bergen und aufrechtstehend an einem Baum zu befestigen. Die Entfernung zum 
derzeitigen Standort der verloren gehenden Biotopbäume darf dabei 1,2 km nicht 
überschreiten. Der neue Standort sollte sich in der Nähe von weiteren Höhlenhabitaten 
befinden. Die zu sichernden Biotopbäume dürfen nicht beleuchtet werden.

V-6 Strukturelle Vergrämung von potenziell vorhandenen Zauneidechsen
Die bestehenden Eidechsenburgen am westlichen Waldrand/Geltungsbereichsrand sind
im Zeitraum von Anfang April bis Ende Mai oder Anfang August bis Ende September 
vorsichtig abzutragen. Zusätzlich sind die im Waldrandbereich vorhandenen 
Totholzstrukturen zu entfernen. Die abgetragenen Flächen sind von 
Versteckmöglichkeiten für Reptilien zu befreien und glatt abzuziehen. Das Entfernen 
der Totholzstrukturen kann zu jeder Jahreszeit erfolgen.

V-7 Reptilienzaun
Vor Beginn der Bauzeit ist ein einseitig überkletterungssicherer Reptilienzaun entlang 
der westlichen Grenze des Erweiterungsbereichs aufzustellen und während der Dauer 
der Bauzeit vorzuhalten. 

V-8 Gehölzfällungs- und Rodungszeitraum
a) Gehölzfällungen sind in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar auszuführen.

b) Innerhalb des markierten Bereichs für diese Maßnahme (vgl. Planteil) gilt eine 
Bauzeitenbeschränkung mit den zwei folgenden Möglichkeiten:

- Fällung der Gehölze zwischen 01. Oktober und 31. Oktober: Das gefällte bzw. gerodete 
Material ist schonend abzutransportieren. Eine Lagerung bis in die Wintermonate ist zu 
vermeiden. Holzmaterial, das nach dem 31. Oktober noch auf der Fläche verblieben ist 
und auch Wurzelstöcke, die noch nicht gerodet wurden, dürfen erst ab Anfang Mai 
entfernt werden.

- Fällung der Gehölze zwischen 1. November und 28. Februar: Fällungen dürfen nur 
unter schonendem Abtransport der Stämme und Äste sowie ohne Eingriff in den Boden 
durchgeführt werden. Die Entfernung der Wurzelstöcke und Eingriffe in den Boden 
dürfen in diesem Fall ab Anfang Mai erfolgen. Ein Befahren der Fläche ist nur auf 
bereits bestehenden Rückegassen zulässig.

Bei der Durchführung der Fällungen/Rodungen in diesem Bereich sind motormanuelle 
Fällung vorzuziehen.

Abbildung 3. Lage und Bezeichnung der Teilflächen sowie der Richtungs-
sektoren für die Emissionskontingentierung.

Flur Nr. 901 (T) und 903 (T), Gemarkung Wald a.d.Alz, Gem. Garching
a.d.Alz, Lkr. Altötting; o. M.

Flur Nr. 896 (T), Gemarkung Wald a.d.Alz, Gem. Garching a.d.Alz, Lkr.
Altötting; o. M.

Flur Nr. 877 (T), Gemarkung Unterkastl, Gem. Kastl, Lkr. Rottal-Inn; o. M.Flur Nr. 103 (T), Gemarkung Obertürken, Gem. Zeilarn, Lkr. Rottal-Inn; o. M.

6. Artenschutz
6.1. Vermeidungsmaßnahmen

V-1 Ökologische Aufwertung des neuen Waldrandes
Im Anschluss an die nördliche Geltungsbereichsgrenze ist ein Forstweg von vier Metern 
Breite als wassergebundene Decke anzulegen. Im Anschluss an diesen Weg ist der 
bestehende Wald zehn bzw. zwei Meter breit mit standortgerechten heimischen Beeren- 
und Blütensträuchern (aus gebietseigener Herkunft) sowie mit einem Anteil von 10 % 
Bäumen II. und III. Ordnung zu unterpflanzen (Breite der Maßnahme gemäß Planteil der 
Satzung).
Artenliste Sträucher
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crateagus monogyna Eingriffeliger Weißdorn
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hunds-Rose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Artenliste Kleinbäume
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Eberesche

9. Festsetzung zum Erschütterungsschutz
Im Rahmen der Ausführungsplanung ist für Bebauungen in einem Abstand innerhalb 
von 100 m zu den Gleisanlagen der Nachweis zu führen, dass die maßgeblichen 
Anhaltswerte für Erschütterungen der DIN 4150-2 (Stand 8/2025) (Erschütterungen im 
Bauwesen.
Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden) und die aus der VDI 2719 (Stand 8/1987) 
abgeleiteten maximal zulässigen Innenraumpegel für sekundären Luftschall 
eingehalten werden. Die für eine zukünftige Bebauung zu berücksichtigenden 
Anhaltswerte sind demnach:

Erschütterungen:

Sekundärer Luftschall:
(gewerblich genutzte Räume): L  = 50 dB(A) L     = 60 dB(A)

Sofern Schlaf- und Ruheräume vorgesehen werden:
(gewerblich genutzte Räume): L  = 35 dB(A) L     = 45 dB(A)

Können die zuvor genannten Anhaltswerte nicht pauschal eingehalten werden, ist durch
geeignete bauliche Maßnahmen deren Einhaltung nachzuweisen.
Die in der erschütterungstechnischen Stellungnahme verwendeten Technischen
Regelwerke (z.B. DIN-Normen) sind zur jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde
Burgkirchen a.d.Alz, Abteilung IV / Bauverwaltung, Max-Planch-Platz 5, 84508
Burgkirchen zu den üblichen Öffnungszeiten ausgelegt.

10. Ursprungsbebauungsplan und bisherige Änderungen
Die Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplanes sowie der bisherigen Änderungen 
gelten weiterhin.

a) Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die folgenden 
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 vom Dezember 2006 weder tags (06:00 – 
22:00 Uhr) noch nachts (22:00 – 06:00 Uhr) überschreiten:

1. GI-West (ca. 23.190 m²): LEK, Tag / Nacht = 65 / 52 dB(A)
2. GI-Mitte (ca. 35.850 m²): LEK, Tag / Nacht = 65 / 52 dB(A)
3. GI-Ost (ca. 18.070 m²): LEK, Tag / Nacht = 68 / 54 dB(A)
4. GI-VK(ca. 46.430 m²): LEK, Tag / Nacht = 62 / 47 dB(A)

b) Für Immissionsorte im Richtungssektor B sind diese Emissionskontingente um ein 
Zusatzkontingent für den Nachtzeitraum in Höhe von 4 dB zu erhöhen. Die Sektoren 
werden durch folgende Angaben definiert:

c) Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 
45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j 
im Richtungssektor k LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist.

d) Die Berechnung der aus den Emissionskontingenten resultierenden 
Immissionskontingente erfolgt abweichend zur DIN 45691 nach der DIN ISO 
9613-2:1999-10 mit einer Quellhöhe und Immissionsorthöhe von 5 m über ebenem 
Gelände bei einer Mittenfrequenz von 500 Hz. Der Bodeneffekt ist nach Kapitel 7.3.2 
der Norm DIN ISO 9613-2 („alternatives Verfahren“) zu ermitteln und der 
standortbezogene Korrekturfaktor C0 zur Berechnung der meteorologischen Korrektur 
Cmet wird für alle Richtungen mit 2 dB angesetzt.
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A) Planzeichen für die Festsetzungen
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (PlanZV 15.13.)

Baugrenze (PlanZV 3.5.)

Straßenbegrenzungslinie (PlanZV 6.2.)

Straßenverkehrsflächen (PlanZV 6.1.)

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft (siehe V-1)

Lage für die Vermeidungsmaßnahme V-8b) der textl. Festsetzungen

B) Planzeichen für die Hinweise
Bestehendes Gebäude

Bestehende Grundstückgrenze

Bestehende Flurnummer (z.B. 2844/3)

Geltungsbereiche angrenzender Bebauungspläne/Bebauungsänderungen

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen, deren Böden
erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

8946-4


